
MARION SCHNELLBACH 

Rechtsanwältin 
Immobilien-, Miet-, Pacht- und 
Vertragsrecht, Maklerrecht 

Dipl. Immobilienwirtin 

Dipl. Sachverständige 
für die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken,  
für Mieten und Pachten 

Bundschuhweg 14
D-79189 Bad Krozingen (Biengen)
Telefon (0761) 458 755 90 
Fax (0761) 458 755 93

E-Mail: info@Schnellbach.eu 
Internet: www.Schnellbach.eu

Vereinbarung über Mailverkehr 

E-Mail-Adresse der Kanzlei: info@schnellbach.eu 

E-Mail-Adresse des Mandanten ___________________________________________ 

Diese Adresse ist □ meine private E-Mail-Adresse

□ meine berufliche E-Mail-Adresse

□ Ich erteile ausdrücklich meine Zustimmung zur Verwendung der E-Mailadresse für den

Schriftverkehr seitens der Anwaltskanzlei Marion Schnellbach. 

Wichtige Hinweise: 

Bitte beachten Sie bei dem Kontakt per E-Mail, dass diese Art der Übertragung von Informationen 
technisch bedingt im Internet ungeschützt vor dem Zugriff dritter Personen ist. Es besteht die 
Möglichkeit, dass fremde Personen die nicht verschlüsselten Nachrichten mitlesen, kopieren oder 
verändern.  
Wir können wegen möglicher technischer Störung außerhalb unserer Einflussmöglichkeit nicht den 
rechtzeitigen oder authentischen Zugang von E-Mail-Nachrichten garantieren. Eilige, vertrauliche oder 
insbesondere fristwahrende Mitteilungen wie z. B. ein Auftrag zur Einlegung von Rechtsmitteln für 
unsere Mandanten sollten daher zusätzlich per Telefax, Kurier oder Post an unsere Büroadresse 
gesendet werden. Die Versendung von E-Mails an uns hat im Zweifel keine fristwahrende Wirkung.  
Eine E-Mail ersetzt nicht eine gesetzliche oder vertraglich vorgeschriebene Schriftform. Ein 
Mandatsverhältnis kommt erst zustande, wenn der Auftrag von uns persönlich fernmündlich oder 
schriftlich oder Post oder Telefax angenommen wurde.  
Falls Sie als Mandant oder Interessent mit uns normaler E-Mail Verkehr aufnehmen, gehen wir davon 
aus, dass Sie mit der Beantwortung durch uns auf diesen Wege einverstanden sind, solange Sie dem 
nicht widersprechen oder ein besonderes Schutzinteresse der Vertraulichkeit für uns offensichtlich ist.  

Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen. 

_______________________, den ______________ ____________________________________ 
(Unterschrift) 


